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 Veröffentlicht am 27.11.2001

Norm

WRG §31 Abs2

Rechtssatz

Die Beurteilung des konkreten Gefährdungspotentials eines Müllkörpers basiert auf einem Zusammenspiel zwischen

der Gefährlichkeit des Müllkörpers und dem diesen umgebenden Gelände. Dabei sind geotechnische, geologische und

hydrogeologische Fragen zu klären.
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